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Tarifsystem: 1. Gesamtheit der 
einzelnen, zum System verbundenen 
staatlichen Bestimmungen, auf de
ren Grundlage der Tariflohn für die 
Arbeiter und Angestellten, entspre
chend den Anforderungen an die 
Qualifikation und Verantwortung 
der Werktätigen sowie den zweig
spezifischen allgemeinen Produk
tions- und Arbeitsbedingungen, 
differenziert festgelegt ist; Instru
ment des sozialistischen Staates zur 
Durchsetzung der Verteilung nach 
der Arbeitsleistung. Mit Hilfe des T. 
werden die vorkommenden Tätig
keiten Lohn- und Gehaltsgruppen 
zugeordnet, die Grundlöhne und 
Genälter der Arbeiter und Angestell
ten bestimmt. Die Tariflöhne wer
den vom Ministerrat der DDR ge
meinsam mit dem Bundesvorstand 
des FDGB festgelegt, ihre Anwen
dung in Rahmenkollektivverträgen 
vereinbart. Das T. ist neben der lei
stungsbezogenen Bestimmung der 
Lohnform entscheidendes Mittel der 
planmäßigen Lohnentwicklung in 
der Volkswirtschaft. Im Kapitalis
mus ist das T. ein Mittel des Klassen
kampfes der Arbeiterklasse um hö
here Tarif- bzw. Ecklöhne als 
Grundlage der Entlohnung. Die Ta
rife werden zwischen den kapitalisti
schen Unternehmern bzw. Unter
nehmerverbänden und den Gewerk
schaften als Tarifpartner ausgehan
delt. 2. Gesamtheit aller Grundsätze 
und Methoden, nach denen die 
Preise für Transportleistungen gebil
det werden. Unter sozialistischen 
Bedingungen ist das T. so gestaltet, 
daß der Preis für eine Transportlei
stung den gesellschaftlich notwendi
gen Transportaufwand widerspie
gelt, zur Minimierung dieses Auf
wands anregt, eine optimale Arbeits
teilung und Zusammenarbeit zwi
schen den Transportzweigen bzw.

Verkehrsmitteln fördert und, insbe
sondere im Personenverkehr, eine 
planmäßige Verteilung und Umver
teilung des Nationaleinkommens 
unterstützt. Unter kapitalistischen 
Bedingungen dient das T. primär 
den Monopolverbänden, um den 
Höchstprofit zu realisieren.

Tarifvertrag: zeitlich begrenzte 
Vereinbarung zwischen Gewerk
schaften und Unternehmervertre
tungen zur Regelung grundsätzli
cher Arbeitsbedingungen (vor allem 
Lohn, Arbeitszeit, Urlaub) im kapi
talistischen Betrieb. Die T. sind ein 
Ergebnis des Kampfes der Arbeiter
klasse. Ihr Inhalt widerspiegelt mehr 
oder weniger das jeweilige Kräfte
verhältnis zwischen Arbeiterklasse 
und Bourgeoisie. Der T. enthält im 
wesentlichen die Verkaufsbedingun
gen der Ware Arbeitskraft (—*• Lohn
arbeiter). In der BRD werden die T. 
z. B. zwischen einer oder mehreren 
Gewerkschaften und einem kapitali
stischen Unternehmen (Firmentarif) 
oder einem Untemehmerverband 
(Verbandstarif) abgeschlossen. Der 
T. hat einen bestimmten fachlichen, 
territorialen und zeitlichen Gel
tungsbereich; die tariflichen Lohn-, 
Gehalts-, Arbeitszeit-, Urlaubsrege
lungen usw. stellen Mindestbedin
gungen dar. Die Rahmen- oder 
Mantel-T. erstrecken sich über ein 
umfassendes Tarifgebiet oder über 
umfassendere Bedingungen (z. B. 
allgemeine Arbeitszeit- und Ur
laubsregelungen, Schlechtwetterver
einbarungen u. ä.) und ergänzen 
kurzfristige oder territorial be
grenzte Tarifabkommen. Während 
die Arbeiter die T. auf eine kürzere 
Laufzeit zu begrenzen versuchen, ist 
die Monopolbourgeoisie bestrebt, 
möglichst langfristige T. abzuschlie
ßen, um die Angleichung der Löhne


